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Von Monat zu Monat

Ungerechte Verteilung der Fremdarbeiter?

Aus der Antwort des Bundesrates auf die Kleine Anfrage
von Nationalrat Hagmann (k.-chr., SG), ob bei der Verteilung
der kontrollpflichtigen ausländischen Arbeitskräfte nicht ge-
wisse Gegenden und Wirtschaftszweige bevorzugt würden,
geht hervor, dass alle Gebiete und Branchen gleich behan-
delt werden. «Die Verschiebungen bei den Ausländern sind
darauf zurückzuführen, dass die gemäss den Vorschriften
frei verfügbar gewordenen Arbeitskräfte zum Teil einzelne
Landesgegenden und Wirtschaftszweige bevorzugen», führt
der Bundesrat aus. Er will aber in nächster Zeit prüfen,
«in welcher Weise im Rahmen der absolut notwendigen
Stabilisierung die geltende Regelung verbessert werden
kann».

Vereinbarung zwischen der Schweiz und der EWG
über den Textilveredlungsverkehr

Zwischen der Schweiz und der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft (EWG) ist eine Vereinbarung über den Textilver-
edlungsverkehr abgeschlossen worden, die die bisher gel-
tenden diesbezüglichen bilateralen Abmachungen unseres
Landel mit der Bundesrepublik Deutschland, mit Frankreich
und Italien ab I.September ablösen wird.

Die beiden Vertragspartner waren bestrebt, den traditionel-
len Textilveredlungsverkehr im bisherigen Rahmen aufrecht
zu erhalten. So ist vereinbart worden, dass gewisse Textil-
waren, die im andern Zollgebiet veredelt worden sind, wie
bis anhin gegenseitig ohne Erhebung der Zölle und Abgaben
gleicher Wirkung zugelassen werden. Anstelle der bisherigen
vertraglichen Möglichkeiten der Plazierung von ausländi-
sehen Veredlungsaufträgen in der Schweiz (schweizerisch-
aktiver Veredlungsverkehr) tritt ein globales EWG-Kontingent
von 1 870 000 Rechnungseinheiten Wertzuwachs. Bei dessen
Verteilung auf die einzelnen Mitgliedstaaten durch die EWG

in Brüssel wird dem Status quo Rechnung getragen werden.
Umgekehrt verpflichtet sich die Schweiz zur zollfreien Ab-
Wicklung der nach EWG-Mitgliedstaaten vergebenen Vered-
lungsaufträge (schweizerisch-passiver Veredlungsverkehr)
für Gewebedruck, für die Univeredlung von bestimmten Ge-
weben sowie für das Zwirnen von Grège-Seide im bisherigen
Rahmen und im Sinne einer Erweiterung des Status quo
auch für das Veredeln von Gewirktem in der EWG. Durch
die Einführung einer Gemischten Kommission besteht die
Möglichkeitkeit den zollfreien Textilveredlungsverkehr mit
der EWG laufend der technischen und wirtschaftlichen Ent-

Wicklung anzupassen.

Zunahme der Reallöhne

Nach der kürzlich veröffentlichten BIGA-Statistik nahmen
die realen Stundenverdienste im letzten Jahr um 3,9% und
die realen Wochenverdienste um 3,6% zu; 1967 belief sich
die Steigerung auf 3,8% bzw. 3,5%. Die nominellen Stun-
denverdienste bei den gelernten und angelernten Arbeitern
erhöhten sich um 6,1 % und bei den ungelernten Arbeitern
um 6,2%. Bei den Frauen betrug die Zunahme der nominel-
len Stundenverdienste gar 7,1 %, womit dieser Anstieg noch
grösser als 1967 ausgefallen ist.

Steigendes Berufsniveau der Fremdarbeiter

Der Anteil der gelernten und angelernten unter den auslän-
dischen Arbeitskräften ist in ständigem Steigen begriffen.
Wie aus dem Wochenbericht der Schweizerischen Arbeit-
geber-Zeitung hervorgeht, ist dieser Anteil seit 1964 bis.
Ende letzten Jahres von 52,4 auf 55 bis 56 % gestiegen.
Bei den Saisonarbeitern gehörten in den letzten Jahren 44

bis 48% zur Gruppe der Gelernten und Angelernten. Bei
den Jahresaufenthaltern machten sie rund 57 bis 63%, bei
den Grenzgängern 72 bis 74% aus.

Weitere Konzentration in der Textilindustrie

Unter diesem nur teilweise zutreffenden Titel machte kürz-
lieh folgende Meldung die Runde durch die Tagespresse:

«Nachdem auf I.August die käufliche Uebernahme der
Seidenstoffweberei H. Spitz & Co. in Oberurnen (GL) durch
die Firma EMAR Seidenstoffweberei AG in Oberarth (SZ)

erfolgte, tritt in dieser Branche eine weitere Konzentration
ein, indem die Firma Ernst Jost AG, Rechenmaschinen, Zü-

rieh, per I.Januar 1970 den Betrieb der Seidenstoffweberei
Cubega AG, Bauma (ZH) übernimmt. Die von derCubegaAG
bis zu diesem Zeitpunkt nicht ausgelieferten Aufträge wer-
den von andern Seidenstoffwebereien erledigt. Für das ge-
samte Personal der Cubega AG ist gesorgt; es wurden ihm

Arbeitsplätze von verschiedenen Textilfirmen offeriert, ebenso

von der Firma Ernst Jost AG.

Die Firma Schneiter-Siegenthaler & Co., Filzfabrik in Enggi-
stein (BE), hat die Aktienmehrheit der Filzwerke AG, in Nie-

dergösgen (SO) erworben. Sie wird in Niedergösgen eine

moderne Nadelfilzfabrikation für Bodenbeläge und techni-
sehe Nadelfilze aufbauen.»

Während es sich bei der Uebernahme in Oberurnen und in

Niedergösgen um eine echte Konzentration handelt, liegt
beim Falle Cubega AG — von der Textilindustrie aus ge-
sehen — eine Liquidation vor.

Und nochmals eine Konzentration

Der Tagespresse war zu entnehmen, dass die Iril SA, Re-

nens, das gesamte Aktienkapital der Firma Obrecht & Co.

AG (Wangen an der Aare) übernommen hat, die mehr als

300 Personen beschäftigt. Durch diese weitere Uebernahme
ist der Personalbestand der Iril-Gruppe — die Werke in

Renens, Bulle, Burgdorf, Wangen (Obrecht), Schönenwerd
(Nabholz), Baden (Lahco) und Mendrisio (Obrecht) besitzt -
auf über 2000 Beschäftigte angewachsen. Der Umsatz der

Iril, der sich 1962 noch auf 12 Mio Franken stellte, wird im

laufenden Jahr voraussichtlich die Grenze von 100 Mio Fran-

ken zum erstenmal überschreiten. R./H.

Kritisch beobachtet - kritisch kommentiert

Mondlandung contra Mirage III

Nachdem d/'e erste Sege/'sterung über d/'e Landung der

ersten Menschen au/ dent Mond — zu unserer grossen ße*

tr/'ed/gung waren es Anter/kaner — etwas abgeebbt ;'sf, tragt

man s/'cb /'n der Scbwe/'z da und dort, ob be/' uns das Tempo

des Forfscbr/'ttes und der neuen Le/'stungen n/'cbf a//zu /ang-

sam geworden se/'. E/'ne Genfer Ze/'fung bat darüber e/'n/'ge

sebr treffende Bemerkungen gemacht und auch e/'n sehr

sprechendes ße/'sp/'e/ gefunden.
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